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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

4. Änderungssatzung der H A U P T S A T Z U N G 
(-HS-) der Stadt Frankenthal (Pfalz) vom 23.02.2018 

 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) in der Fassung der 3. Ände-
rungssatzung vom 10.07.2017 wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  § 5 Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse 

 

     „Die Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse erfolgt durch Beschluss des    
     Stadtrates.“ 

 

2.  § 16 Inkrafttreten 

 

     „(1) Die Änderung der Hauptsatzung tritt zum 01.03 2018 in Kraft.  
 

     (2) Gleichzeitig treten die geänderten Bestimmungen der Hauptsatzung der  

           Stadt Frankenthal (Pfalz) in der Fassung vom 10.07.2017 außer Kraft.“ 

 

 
Frankenthal (Pfalz), den  23.02.2018 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung gegenüber der Stadtverwal-
tung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 

 


